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1. Hat die Verwaltung Kenntnis darüber, ob das illegale Parken auf  Geh- und Radwegen 
aufgrund der durch die Personalreduzierung in den letzten Jahren geringeren 
Überwachungskapazität oder aus anderen Gründen auf den jeweiligen Verkehrsflächen 
zugenommen hat? 
 
Die Überwachungskapazität wurde seitens der Verwaltung nicht reduziert. Es konnte auch nicht 
festgestellt werden, dass das Parken auf Geh- und Radwegen und die Zahl der hier eingehenden 
Beschwerden erheblich zugenommen haben.  
 
 
2. Wie viele Bußgeldbescheide wegen der Ordnungswidrigkeit "Unzulässig geparkt auf Geh- 
bzw. auf Radflächen" haben Polizei und die Ordnungskräfte jährlich in den letzten fünf Jahren  
ausgestellt und in wie vielen Fällen hat die Polizei Fahrzeuge von den jeweiligen 
Verkehrsflächen z.B. aus dringenden Verkehrssicherheitsgründen in diesem Zeitraum entfernen 
lassen? 
 
Ordnungswidrigkeiten im ruhenden Verkehr werden grundsätzlich im Verwarnungsgeldbereich 
(bis 35 Euro) verfolgt. Die nachfolgenden Zahlen beziehen sich deshalb nicht nur auf erlassene 
Bußgeldbescheide, sondern in den Zahlen sind auch die Verfahren enthalten, bei denen 
Verkehrsteilnehmer auf Verwarnungsgeldangebote bezahlten und damit der Erlass eines 
Bußgeldbescheides entbehrlich wurde.   
 
Die Zahlen für den Stadtordnungsdienst stammen aus anonymisierten Statistiken. Rückschlüsse 
auf die Betroffenen sind insbesondere für die vergangenen Jahre nicht mehr zu schließen, da die 
erhobenen personenbezogenen Daten nach Abschluss der Verfahren zu löschen sind.  
 
Die Zahlen der Polizei wurden mir von der Zentralen Bußgeldstelle beim Technischen 
Polizeiamt zur Verfügung gestellt. Dort liegen nur Statistiken für 2010 und 2009 vor. Für die 
Jahre davor konnten keine Zahlen zur Verfügung gestellt werden.   
 
Stadtordnungsdienst  

 2010* 2009 2008 2007 2006 
Gehwegparken 7058 9352 10777 10923 9780 
Radwegparken 274 260 436 485 777 
* bis Ende Oktober 2010 
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Polizei  

 2010 2009 2008 2007 2006 
Gehwegparken 123 122    
Radwegparken 2 3    
 
 
Zahlen zu abgeschleppten Fahrzeugen liegen leider nicht vor. Aussagefähige Statistiken werden 
hier nicht geführt. Ein Abschleppen wird grundsätzlich dann veranlasst, wenn der gesamte 
Gehweg oder Radweg verstellt wird oder ein teilweise auf dem Gehweg parkendes Fahrzeug 
behindernd in die Fahrbahn hineinragt.  
 
 
3. Gibt es in der Gemeinde seitens der zuständigen Behörden Anweisungen oder seitens der 
Polizei Hinweise an die Diensthabenden, bei ordnungswidrig auf Geh- oder Radwegen 
abgestellten Fahrzeugen nur eingeschränkt einzuschreiten? 
 
Nein.  
 
 
 
 
 
Holger Platz 
 




